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Ergänzende Geschäftsbedingungen der XXX für neu zu schaffende Kapazitäten ab dem 

xx.xx.xxxx  

 

Diese Ergänzenden Geschäftsbedingungen regeln zu den AGB der XXX („Fernleitungsnetz-

betreiber“) in der Fassung vom XX.XX.XXXX (nachfolgend „AGB“) ergänzende sowie abwei-

chende Bestimmungen für die Vermarktung von neu zu schaffenden Kapazitäten im Sinne des 

Art. 3 Ziffer 1 der Verordnung (EU) 2017/459 der Kommission vom 16. März 2017 zur Festle-

gung eines Netzkodex über Mechanismen für die Kapazitätszuweisung in Fernleitungsnetzen 

und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 984/2013 (nachfolgend „NC CAM“). 

 

§ 1 Allgemeines, Anwendungsbereich 

1. Der Fernleitungsnetzbetreiber hat auf der Grundlage einer Marktnachfrageanalyse die 

Projekte für neu zu schaffende Kapazität gemäß den Vorgaben der Art. 27 ff. NC CAM 

geplant und konsultiert. Die Bundesnetzagentur hat diese Projekte gemäß Art. 28 NC 

CAM genehmigt und die entsprechenden Beschlüsse veröffentlicht. Die neu zu schaf-

fenden Kapazitäten werden gemäß Art. 29 NC CAM zusammen mit der jeweils verfüg-

baren Kapazität („Bestandskapazität“) in der jährlichen Auktion für Jahreskapazität als 

gebündelte Standardprodukte im Rahmen abgestimmter Angebotslevel angeboten.  

2. Diese Ergänzenden Geschäftsbedingungen finden auf alle Ein- oder Ausspeiseverträge 

Anwendung, die neu zu schaffenden Kapazitäten enthalten. Sofern ein Ein- oder Aus-

speisevertrag sowohl neu zu schaffende Kapazität als auch Bestandskapazität enthält, 

finden diese Ergänzenden Geschäftsbedingungen ebenfalls auf diese Bestandskapazi-

tät Anwendung. 

3. Sofern in diesen Ergänzenden Geschäftsbedingungen keine ergänzenden und / oder zu 

den AGB abweichenden Regelungen getroffen werden, gelten im Übrigen für neu zu 

schaffenden Kapazitäten die AGB des Fernleitungsnetzbetreibers. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

1. Der Ein- oder Ausspeisevertrag hinsichtlich neu zu schaffenden Kapazitäten zwischen 

dem Transportkunden und dem Fernleitungsnetzbetreiber kommt mit der Zuteilung ge-

mäß § 1 Ziffer 2 AGB mit der Maßgabe zustande, dass die Zuteilung gemäß Art. 17 

Absatz 21 Satz 3 NC CAM für das Angebotslevel erfolgt, bei dem die größte Kapazitäts-

menge angeboten wird, bei der die Wirtschaftlichkeitsprüfung gemäß Art. 22 Absatz 3 

NC CAM zu einem positiven Ergebnis führte.  

2. Der Fernleitungsnetzbetreiber wird die Zuteilung gemäß Art. 11 Abs. 10 NC CAM be-

kannt geben.  

 

§ 3  Entgelte 

1. Die Entgelte im Sinne des § 25 AGB sind die nach den regulatorischen Vorgaben zu-

künftig gebildeten oder von den Regulierungsbehörden zukünftig genehmigten Entgelte, 

sowie die sonstigen in § 25 Ziffer 1 der AGB genannten Entgelte bzw. Entgeltbestand-

teile, inklusive eines etwaigen Auktionsaufschlages, eines etwaigen Mindestaufschlages 

gem. Art. 33 Verordnung (EU)2017/460 der Kommission vom 16.03.2017 zur Festlegung 
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eines Netzkodex über harmonisierte Fernleitungsentgeltstrukturen sowie etwaigen zu-

künftigen Umlagen, die im Leistungszeitraum des Ein- bzw. Ausspeisevertrages nach 

Maßgabe des auf der Internetseite des Fernleitungsnetzbetreibers veröffentlichten 

Preisblattes gelten werden. Der Leistungszeitraum ist dabei der Zeitraum, für den die 

vertraglichen Rechte und Pflichten des Fernleitungsnetzbetreibers und des Transport-

kunden gemäß § 3 und § 4 der AGB des Fernleitungsnetzbetreibers gelten. 

2. Im Rahmen der Auktion wird das zum Zeitpunkt dieser Auktion aktuelle, nach den regu-

latorischen Vorgaben gebildete spezifische Kapazitätsentgelt verwendet. Die Verwen-

dung des spezifischen Kapazitätsentgelts nach Satz 1 ist jedoch im Rahmen der Auktion 

keine Vereinbarung über das Kapazitätsentgelt im Leistungszeitraum des Ein- oder Aus-

speisevertrages und enthält keinen Hinweis auf die Höhe der für den Leistungszeitraum 

des Ein- oder Ausspeisevertrages tatsächlich vereinbarten und abzurechnenden Ent-

gelte nach Ziffer 1. Die spezifischen Kapazitätsentgelte werden jeweils für den Leis-

tungszeitraum des Ein- und Ausspeisevertrages vom 1.10. bis 31.12 eines jeweiligen 

Jahres und vom 1.1. bis 30.9. eines jeweiligen Jahres anhand der nach jeweils anwend-

baren regulatorischen Vorgaben zukünftig gebildeten oder von der Regulierungsbehörde 

genehmigten Entgelte vereinbart. Die Veröffentlichung neuer Entgelte beinhaltet daher 

keine Preisanpassung im Sinne des § 25 Ziffer 3 Satz 1 und Ziffer 4 AGB. Abweichend 

zu Satz 1 wird ein etwaiger Auktionsaufschlag mit Zuteilung im Rahmen der Auktion 

vereinbart.  

3. Abweichend von § 25 Abs. 4 AGB ist der Transportkunde berechtigt, den Ein- oder Aus-

speisevertrag nach der Veröffentlichung des gemäß Ziffer 1 gebildeten und vereinbarten 

spezifischen Kapazitätsentgelts , das für den jeweiligen Leistungszeitraum des Ein- oder 

Ausspeisevertrages wirksam ist, für den nachfolgenden Leistungszeitraum mit einer Frist 

von 10 Werktagen zum jeweiligen Beginn des nachfolgenden Leistungszeitraums zu 

kündigen, sofern das gemäß Ziffer 1 gebildete und vereinbarte spezifische Kapazitäts-

entgelt die für den Leistungszeitraum ausgewiesene Entgelthöchstgrenze gemäß An-

lage 1 dieser EGB übersteigt („Sonderkündigungsrecht“). Das Sonderkündigungsrecht 

gemäß Satz 1 besteht ausschließlich in Bezug auf den jeweiligen Leistungszeitraum des 

Ein- oder Ausspeisevertrages gemäß Ziffer 1, für den die veröffentlichten Entgelte gel-

ten.  

4. Der Transportkunde kann den jeweiligen Ein- oder Ausspeisevertrag bezogen auf den 

jeweils kündbaren Leistungszeitraum gemäß Ziffer 3 ganz oder der Höhe der Kapazi-

tätsbuchung nach teilweise kündigen. Eine teilweise Kündigung nach Satz 1 ist nur als 

einheitliche Verminderung der ursprünglich gebuchten Kapazität für den jeweiligen Leis-

tungszeitraum zulässig.  

 

§ 4 Rechte und Pflichten des Fernleitungsnetzbetreibers und des Transportkunden 

1. Der Fernleitungsbetreiber wird die wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen ergreifen, um  

a. sicherzustellen, dass die dem Transportkunden zugeteilten neu zu schaffenden 

Kapazitäten rechtzeitig zum Leistungszeitraum des Ein- oder Ausspeisevertra-

ges verfügbar gemacht werden, und  

b. die Inbetriebnahme der Infrastruktur für die neu zu schaffenden Kapazitäten mit 

angrenzenden Netzbetreibern soweit erforderlich abzustimmen.  
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2. Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Vertretbarkeit im Sinne der Ziffer 1 sind insbe-

sondere die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Auflagen, Nebenbe-

stimmungen und Hinweise der zuständigen Behörden, die regulatorischen Rahmenbe-

dingungen, sowie die üblichen, auf der Grundlage der Rechtsprechung entwickelten 

Grundsätze zu Entschädigungsleistungen für Eigentümer und Nutzungsberechtigte zu 

berücksichtigen. 

3. Sofern sich im Verlaufe desjenigen Netzausbaus, der im Verantwortungsbereich des 

Fernleitungsnetzbetreibers liegt, herausstellt, dass die neu zu schaffenden Kapazitäten 

an dem Kopplungspunkt nicht zum Beginn des Leistungszeitraums des Ein- oder Aus-

speisevertrages, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt bereitgestellt werden kön-

nen, reduzieren sich die gebuchten Ein- und Ausspeiseverträge gem. GasNZV § 18 an-

teilig auf den Teil der Bestandskapazität, sofern der betroffene Ein- oder Ausspeisever-

trag sowohl neu zu schaffende Kapazität als auch Bestandskapazität enthält. Unverzüg-

lich nachdem der Fernleitungsnetzbetreiber gesicherte Kenntnis über eine Verzögerung 

erlangt hat, wird er den Transportkunden in Textform informieren und mitteilen, wann die 

neu zu schaffenden Kapazitäten bereitgestellt werden können und in welchem Umfang 

die gebuchten Bestandskapazitäten zum Beginn des Leistungszeitraums des Ein- oder 

Ausspeisevertrages zur Verfügung stehen. Während der Verzögerung ruhen sowohl die 

Pflichten des Fernleitungsnetzbetreibers, neu zu schaffende Kapazitäten zur Verfügung 

zu stellen, als auch die Pflichten des Transportkunden, Entgelte für den von der Verzö-

gerung betroffenen Anteil des Ein- oder Ausspeisevertrags zu zahlen. Sofern die Verzö-

gerung vom Fernleitungsnetzbetreiber nicht zu vertreten ist, ist der Transportkunde ver-

pflichtet, frühestmöglich an den Auktionen teilzunehmen, um unmittelbar anschließend 

an die initiale Vermarktungsperiode gem. NC CAM Artikel 11 Abs. 3 Satz 2 der neu zu 

schaffenden Kapazitäten die Standardkapazitätsprodukte am betroffenen Kopplungs-

punkt zu buchen, wie sie dem Umfang und dem Zeitraum der von der Verzögerung be-

troffenen Ein- bzw. Ausspeiseverträgen entsprechen. Die Verpflichtung des Transport-

kunden gilt auch als erfüllt, wenn einem Dritten die neu zu schaffenden Kapazitäten zu-

gewiesen werden. Darüber hinausgehende Ansprüche der Parteien untereinander sind 

ausgeschlossen. 

4. Für den Fall, dass Kapazitäten an Kopplungspunkten, die dem jeweiligen Kopplungs-

punkt des Fernleitungsnetzbetreibers vor- bzw. nachgelagert sind, zum Beginn des ver-

einbarten Leistungszeitraums nicht zur Verfügung stehen, bleibt der Transportkunde zur 

Vertragserfüllung verpflichtet. Dies umfasst insbesondere die Zahlung der im Ein- oder 

Ausspeisevertrag vereinbarten Entgelte. Der Transportkunde ist in diesem Fall nicht be-

rechtigt, vom Ein- oder Ausspeisevertrag zurückzutreten oder diesen anderweitig zu be-

enden. Die vor- bzw. nachgelagerten Kapazitäten an Kopplungspunkten im Sinne dieser 

Ziffer 4 Satz 1 umfassen ebenfalls die Kapazitäten auf der anderen Seite des jeweiligen 

Kopplungspunktes, an dem gebündelt vermarktet wird. In diesem Fall gilt die Verpflich-

tung des Transportkunden zur Vertragserfüllung abweichend zu § 8 Ziffer 6 der AGB. 

5. In Bezug auf Ziffer 3 und Ziffer 4 gilt insbesondere, dass der Transportkunde nicht be-

rechtigt ist, sich auf § 313 BGB (Störung der Geschäftsgrundlage) bzw. § 314 BGB (Kün-

digung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund) oder § 31 Abs. 5 AGB (Aus-

setzung oder Anpassung von Vertragspflichten) zu berufen.  


